
titelthema softwareergonomie Cu A  9 | 2019 

12

Softwareergonomie 
strategisch nutzen
gesundheitsschutz Neue IT-Anwendungen ändern Arbeitsprozesse 

oder strukturieren gleich die gesamte Arbeitsorganisation um. Und das 

alles zur Steigerung der Produktivität und Effizienz. Das funktioniert 

aber nur mit benutzerfreundlicher Software. 

VO N A N N E  MÜ L L E R  U N D H A N N E S  PA N K R AT Z 

D
igitalisierung ist nicht nur als 
Schlagwort in den Medien sehr 
präsent, auch müssen sich alle 
Betriebe zu deren Anforderungen 

verhalten und aufstellen. Entsprechend ma
chen viele Interessenvertretungen derzeit die 
Erfahrung, dass digitale Technologien und mit 
ihnen Software in neuen Ausmaßen in den Ar
beitsalltag einziehen. 

Nicht nur ihre Anzahl, sondern auch die 
zu gestaltenden und oftmals komplexen Rah
menbedingungen stellen Gremien vor neue 
Herausforderungen. Dabei treten ITSysteme 
im Betrieb in einer neuen Formenvielfalt auf, 
die vom papierlosen Büro über Datenbrillen 
in der Logistik bis hin zum obligatorischen 
Diensthandy reicht. Im Fokus der Regelung 
neuer Softwaresysteme stehen Leistungs und 
Verhaltenskontrolle, Datenschutz und Ratio
nalisierungsaspekte. Eine weitreichende Be
urteilung unter dem Aspekt der Gesundheit 
bleibt jedoch oftmals auf der Strecke. Doch 
gerade die Nutzung digitaler Technologien im 
Arbeitsalltag erfordert, hier den Blick zu schär
fen und die Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Beschäftigten in die Priorisierung mitauf
zunehmen. Wie kann das in der Arbeit der Ar
beitnehmervertretung konkret aussehen?    

Softwareergonomie als neue  
Herausforderung 

In ihrer Sitzung des Betriebsrats werden Jolene 
und Martin vom Gremium beauftragt, sich um 
die Einführung von Tablets für die Warenzu
sammenstellung im Lager zu kümmern. Bisher 

wurde diese mit Hilfe von Papierlisten erledigt, 
doch der Arbeitgeber verspricht sich hier eine 
Zeitersparnis beim Kommissionierungsvor
gang und fordert eine schnelle Umsetzung. Als 
neu gewählte Vertreterin und Vertreter können 
weder Jolene noch Martin die Auswirkungen 
dieser Technologie auf die Arbeitsprozesse 
und bedingungen wirklich einschätzen. 

Daher beschließt das Gremium, beide zu 
einer Fortbildung zum Thema »Digitalisierung 
und Auswirkungen im Betrieb« zu entsenden. 
Dort werden neben den zu regelnden techni
schen und datenschutzrelevanten Aspekten 
auch gesundheitliche Folgen der Arbeit mit 
digitalen Arbeitsmitteln thematisiert. Neben 
den Belastungen für die Augen werden unter
schiedliche psychische Belastungen angespro
chen, die sich sowohl aus der Gestaltung der 
Software ergeben als auch im Zuge der Soft
warenutzung entstehen können. In diesem 
Zusammenhang lernen sie die Softwareergo
nomie als eine zentrale Stellschraube kennen, 
um die gesundheitlichen Folgen für die Be
schäftigten möglichst gering zu halten. 

Als Ansprechpartner für die Beurteilung 
der Softwareergonomie wird Jolene und Mar
tin im Seminar die Fachkraft für Arbeitssicher
heit (SiFa) genannt. Nach § 9 des Arbeitssi
cherheitsgesetzes (ASiG) hat der Betriebsrat 
einen Anspruch auf eine fachliche Beratung 
zum Arbeits und Gesundheitsschutz durch 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den 
Betriebsarzt. 

Nach dieser Erkenntnis lässt sich das 
Gremium in ihrer nächsten Sitzung von der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit erläutern, wie 

darum geht es
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die vom Arbeitgeber favorisierte Software zur 
Kommissionierung und die dazu gehörenden 
Geräte ergonomisch einzuschätzen sind. Die 
SiFa weiß um softwareergonomische Aspekte 
gut Bescheid und stellt dem Gremium die An
forderungen der Gebrauchstauglichkeit bezo
gen auf das neue ITSystem vor. So betont die 
SiFa die besondere Bedeutung einer einfach 
und klar strukturierten Dialoggestaltung der 
Logistiksoftware. Sie hebt hervor, dass in der 
Standardeinstellung der Software die Schrift
größe deutlich zu klein und in einer Negativ
darstellung abgebildet ist, sodass die Augen 
verstärkt belastet werden. 

In diesem Zusammenhang können auch 
Kopfschmerzen und Verspannungen im Schul
ter/Nackenbereich entstehen. Sie weist zu
dem darauf hin, dass das WLANNetz das La
ger noch nicht vollständig abdeckt. So kann 
erhöhter Stress entstehen, weil die Software 
nicht überall einsetzbar ist und lange Ladezei
ten entstehen können. 

Gemeinsam mit dem Gremium und einer 
Kollegin aus dem Lager werden schon erste 
Ideen zur Gestaltung der Softwareoberfläche 
entwickelt. Besonders wichtig sind der Kolle
gin die Lesbarkeit und die Unterscheidbarkeit 
der Dialogoberfläche, um ihre Arbeitsaufgabe 
gut erledigen zu können. Wenige Tage nach 
diesem wirkungsvollen Treffen erfährt Jole
ne beim Mittagessen in der Kantine beiläufig 
von der SiFa, dass der Personalleiter sämtliche 
der vorgetragenen Ideen kategorisch ablehne. 
Die Maßnahmen seien ihm zu zeit und kos
tenintensiv. Frustriert berichtet Jolene dem 
Gremium von der Entwicklung. Ali, seit vielen 
Jahren Betriebsratsvertreter im Arbeitsschutz
ausschuss (ASA), hat die gute Idee, die An
schaffung der neuen Arbeitsmittel im ASA auf 
die Agenda zu setzen. 

Auf der nächsten ASASitzung fragt Ali 
nach, wie die Softwareergonomie bei der An
schaffung der Tablets berücksichtigt werde. 
Die SiFa ist vorbereitet und hat bereits eine 
Präsentation für die möglichen Inhalte einer 
Gefährdungsbeurteilung nach § 3 der Arbeits
stättenverordnung (ArbStättV) und § 3 der 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
begonnen. 

Darin ist die Beurteilung der Softwareer
gonomie der zentrale Bestandteil für die An
schaffung einer Software. Auch die bereits ent
wickelten Gestaltungsideen finden sich in der 
vorausschauenden Gefährdungsbeurteilung 
als Anforderungen aus der Arbeitsaufgabe wie

der. Die SiFa stellt mögliche Ergebnisse aus 
der Gefährdungsanalyse und beurteilung samt 
ihrer Maßnahmenvorschläge vor. Ali findet die 
Maßnahmenvorschläge der SiFa gut. Denn die 
Software müsste laut Maßnahmenplan vor ih
rer Einführung insbesondere in der Dialogge
staltung nachgebessert werden. 

Anders bewertet dies die Arbeitgeberin: 
»Vorausschauende Gefährdungsbeurteilung 
für Software? Glauben Sie ernsthaft, dass eine 
Software für so viel Geld verkauft werden wür
de, die nichts taugt? Wir haben doch schon ex
tra die Schutzfolien gekauft, damit die angebli
chen Reflexionen reduziert werden. Das muss 
doch reichen!« Alle guten Argumente der SiFa 
und der Hinweis auf die gesetzliche Verpflich
tung der Arbeitgeberin, eine vorausschauende 
Gefährdungsbeurteilung auch für Software 
vollständig durchführen zu müssen, fallen auf 
taube Ohren und die Situation scheint festge
fahren. 

 } Gefährdungsbeurteilung für Software  
ist Pflicht

Nach dem Bericht von Ali im Betriebsrats
gremium sind alle frustriert. Wie können sie 
weitermachen? Martin durchforstet seine Se
minarunterlagen und findet einen Verweis auf 
die Beratung durch die zuständigen Aufsichts
behörden. Das Gremium beauftragt ihn, Infor
mationen durch die Aufsichtsbehörden einzu
holen. Zunächst ruft Martin bei der »Informa
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tionshotline« der zuständigen Landesbehörde 
an und wird darin bestätigt, dass die Durchfüh
rung einer vorausschauenden Gefährdungsbe
urteilung für Software eine Arbeitgeberpflicht 
ist. Eine Beratung vor Ort könne sowohl durch 
die Landesbehörde als auch durch die zustän
dige Berufsgenossenschaft erfolgen. 

Das Gremium beschießt daraufhin, ihre zu
ständige Aufsichtsperson bei der Berufsgenos
senschaft zum Thema »Softwareergonomie« 
einzuladen. Die Aufsichtsperson freut sich 
über das Interesse an dem oft unterschätzten 
Thema und kündigt ihren Besuch schriftlich 
bei der Arbeitgeberin an. 

An dem Termin hält die Aufsichtsperson 
einen Kurzvortrag über die Inhalte der DIN 
EN ISO 9241 und bringt der Arbeitgeberin die 
DGUVInformation 215450 »Softwareergo
nomie« mit. Sie verweist eindrücklich darauf, 
dass die Beurteilung der Softwareergonomie 
nach den Kriterien ihrer Gebrauchstauglich
keit eine Arbeitgeberverpflichtung ist. Eine 
vollständige Gefährdungsbeurteilung, so führt 
sie weiter aus, beinhaltet zudem Maßnahmen, 
die umzusetzen sind. 

Nach dem Termin geht die Arbeitgeberin 
zähneknirschend auf Ali und die SiFa zu, man 
müsse dann wohl doch die vorausschauende 
Gefährdungsbeurteilung angehen. Durch diese 
positive Erfahrung bestärkt plant das Gremi
um, sich die Software auch noch einmal ge
meinsam mit dem betrieblichen Datenschutz
beauftragten anzusehen.

Softwareergonomie strukturiert regeln

Vor einer anderen Herausforderung steht der 
Personalrat einer Landesbehörde. Dort soll 
das papierlose Büro zum Standard werden. 
Über lange Jahre sind die Mitglieder des Per
sonalratsgremiums in der Wahrnehmung ih
rer Mitbestimmungsrechte aktiv und gut auf
gestellt, sodass sich eine selbstverständliche 
Kultur der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
etablieren konnte. 

Der Dienstherr lässt dem Gremium eine 
Vorabinformation über eine neue Verwaltungs
software in Form eines SystemSteckbriefes zu
kommen. Das Personalratsgremium beauftragt 
Dirk und Kay aus der ITArbeitsgruppe, sich 
des Themas anzunehmen. Nach Prüfung des 
Steckbriefs und der Regelungen aus der EDV
Rahmendienstvereinbarung wird den beiden 
schnell klar, dass sich weitreichende Änderun
gen der Arbeitsorganisation in den Abteilun
gen ergeben können, zahlreiche Möglichkei
ten der Leistungs und Verhaltenskontrolle ge
geben sind und der Datenschutz in den Blick 
genommen werden muss. 

Daher raten sie dem Gremium zu einer 
Dienstvereinbarung, um ihre harten Mitbe
stimmungsrechte entsprechend ihres Landes
personalvertretungsgesetzes wahrzunehmen. 
Um eine umfassende und das System gut ab
bildende Dienstvereinbarung initiativ zu ent
wickeln, beschließt das Gremium, dass Kay 
und Dirk mit Unterstützung von externem 
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Sachverstand einen Entwurf anfertigen sollen.
Mit dem externen Sachverständigen werden 
die vorliegenden Informationen ausgewertet. 
Von besonderem Interesse sind mögliche Aus
wirkungen auf die Beschäftigten. Neben den 
üblichen Themen einer Dienstvereinbarung zu 
einer Software verweist der Sachverständige 
auf die Notwendigkeit einer vorausschauen
den Gefährdungsbeurteilung, um Belastungen 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Idealfall gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Dabei stehen Softwareergonomie und psychi
sche Belastungen im Zuge der Einführung im 
Mittelpunkt. 

Auch der Dienstherr hat die Beurteilung 
der Software unter Aspekten des Arbeits und 
Gesundheitsschutzes vor ihrer Einführung bis
her nicht berücksichtigt. Deshalb wird gemein
sam entschieden, dass Kay, ein Kollege aus 
dem ITSupport im Auftrag der Abteilungslei
tung »Innere Angelegenheiten« und die Fach
kraft für Arbeitssicherheit eine Vorführung 
und Schulung des SoftwareAnbieters mitma
chen. Die Drei testen die Software mit Hilfe 
der Grundsätze für die Arbeitssystem, Auf
gaben, Dialog und Informationsgestaltung 
(siehe dazu den Beitrag von Müller/Pankratz, 
Softwareergonomie – die Grundlagen, in die
sem Heft, ab Seite 8). Dabei fällt Kay als späte
rer Anwenderin auf, dass sie den Arbeitsschritt 
der Auszahlung nicht durchführen kann, weil 
verschiedene dafür notwendige Eingabefelder 
noch nicht in der Software vorhanden sind. 
Zudem fallen ihr weitere Unstimmigkeiten auf, 
weil die Ablaufgestaltung der Eingabefelder 
nicht zu den tatsächlichen Arbeitsschritten in 
der Sachbearbeitung passt. Sie bespricht ihre 
Eindrücke mit ihrem Kollegen aus dem IT
Support, der sich bisher ausschließlich mit der 
Stabilität des Systems beschäftigt und diese po
sitiv beurteilt hatte. 

Als Experte für Softwareergonomie bemän
gelt die Fachkraft für Arbeitssicherheit die fixe 
Dialoggestaltung, die nur wenig Spielraum für 
Individualisierbarkeit durch die Beschäftigten 
zulässt. Die Suchmaske sei außerdem nur mit 
mehreren Klicks erreichbar und nicht intuitiv 
angeordnet. Die Softwareergonomie müsse 
also dringend umfassend beurteilt und an
schließend verbessert werden.  

Kays Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
der Schulung fließen in der weiteren Erarbei
tung der Dienstvereinbarung als Anforderun
gen in einen Paragraphen zum Arbeits und 
Gesundheitsschutz ein. Die darin geforderte 

vorausschauende Gefährdungsbeurteilung be
zieht sich nicht nur auf die psychischen Belas
tungen, sondern auch konkret auf die Anfor
derungen der Softwareergonomie. Kay, Dirk 
und der externe Sachverständige haben daher 
gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeitssi
cherheit einen Fragebogen als Anlage ausgear
beitet. Dieser untersucht die Dialoggestaltung 
gemäß DIN EN ISO 9241. 

Der externe Sachverständige regt außer
dem an, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter selbst die Anforderungen ihrer Arbeits
prozesse beschreiben. In Workshops können 
so die Kriterien festgelegt werden, um die Ar
beitsaufgaben in der Software vollständig und 
ausführbar abbilden zu können. Dies wird in 
den Entwurf der Dienstvereinbarung ebenfalls 
mitaufgenommen. Den fertigen Entwurf stel
len Kay und Dirk ihrem Personalratsgremium 
vor, welches insbesondere von den konkreten 
Ideen zum Arbeits und Gesundheitsschutz 
sehr beeindruckt ist.  

Die Verhandlungen mit dem Dienstherrn 
erweisen sich als unkompliziert, da sich dieser 
seiner Verantwortung einer vorausschauenden 
Gefährdungsbeurteilung jetzt bewusst ist. Er 
hat ein großes Interesse an einer schnellen, be
lastungsarmen und nachhaltigen Einführung 
eines papierlosen Büros mit Hilfe der Verwal
tungssoftware. 

Fazit

Beide Fallbeispiele machen deutlich, dass es 
für Betriebs und Personalräte verschiedene 
Wege und Möglichkeiten gibt, Softwareergo
nomie als Thema aufzugreifen und betrieblich 
zu regeln. Gerade im Zuge der Digitalisierung 
ist die Gebrauchstauglichkeit der Software ein 
wichtiger Baustein gesunder Arbeitsbedingun
gen. Hier den Blick drauf zu haben und als Inte
ressenvertretung die Möglichkeiten der Mitbe
stimmung im Arbeits und Gesundheitsschutz 
zu nutzen, stellt einen wichtigen Hebel für die 
gesunde Gestaltung der Digitalisierung dar. v 
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